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HINWEIS: Wir haben uns um korrekte Informationen be-
müht. Diese ersetzen jedoch nicht den Rat oder die Behand-
lung eines Arztes, Therapeuten oder eines anderen Angehö-
rigen der Heilberufe. pflege plus® lehnt jede Verantwortung 
für Schäden oder Verletzungen ab, die direkt oder indirekt 
durch die Anwendung von im InForm Magazin dargestellten 
Übungen, Therapien und / oder Behandlungsmethoden ent-
stehen können. Es wird ausdrücklich bei Auftreten von Krank-
heitssymptomen und gesundheitlichen Beschwerden vor einer 
Selbstbehandlung auf der Grundlage der Inhalte des InForm 
Magazins ohne weitere ärztliche Konsultation gewarnt.
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Unsere Pflege - Ihr Plus

Liebe Leserinnen und Leser,

schön, Sie im neuen Jahr wie-
der an dieser Stelle begrüßen zu 
dürfen. Die Feiertage mit allem 
Stress, aller Muße und zu viel 
gutem Essen und Weihnachtsna-
schereien liegen hinter uns. 
Für einen guten Start ins Jahr 
2015 rate ich dazu, entsprechend 
dem aktuellen BZgA-Programm 
„Älter werden in Balance“, mit 
Tipps und Anregungen, die die 
trübe Winterstimmung vertrei-
ben, aktiv zu werden. Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) 
empfiehlt ein Mindestmaß an 
körperlicher Aktivität von 2,5 
Stunden pro Woche. Ältere, kör-
perlich aktive Menschen (20 Mi-
nuten pro Tag) haben ein um ca. 
25 Prozent reduziertes Risiko, 
den Verlust der Selbstständigkeit 
im täglichen Leben zu erfahren. 
Dazu ist kein großer Aufwand 
nötig. Lesen Sie mehr im neben-
stehenden Beitrag.
Außerdem erhalten Sie in Kurz 
InFormiert diesmal einen Über-
blick mit wirklich kurzen, infor-
mativen „Spots“ auf alle, uns ge-
sundheits- und sozialpolitisch 
relevant erscheinenden Neue-
rungen. Herausgegeben von der 
Bundesregierung, also aus „neu-
traler“ Quelle. Auf die neuesten 
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verbotenen psychoaktiven Sub-
stanzen sowie die neue Kostenre-
gelung für das BAföG musste aus 
layouttechnischen Gründen ver-
zichtet werden. Dies ist nur dem 
Wunsch nach Vollständigkeit ge-
schuldet und, da es niemandem 
auffallen dürfte, sicher verzeih-
lich. 
Auf Anregung einer Leserin fin-
den Sie in dieser Ausgabe einen 
Beitrag zum Thema RLS, das 
sogenannte „Restless-Legs-Syn-
drom“, was so viel wie Ruhelose-
Beine-Symptomekomplex be-
deutet. Sie gilt, noch vor der Par-
kinsonschen Krankheit, als das 
häufigste neurologische Leiden 
innerhalb unserer Bevölkerung.  
Etwa 10 Prozent sind betroffen, 
wobei der Anteil der Frauen dop-
pelt so hoch ist wie der Männer-
anteil.  
Wir haben uns bemüht, einen 
Überblick zu allen, dieses Thema 
betreffenden, relevanten Infor-
mationen zu schaffen. Diese sol-
len und können natürlich keinen 
ärztlichen Rat ersetzen.
„Bestattungskultur im Wandel“, 
dieser Beitrag macht betroffen, 
vieles ist einem nicht bewusst.  
Zahlen belegen, dass aus Kosten-
gründen der Trend zum Urnen-
grab geht. Auch Kostenübernah-
men durch die Stadt werden oft 
beantragt. Das Ordnungsamt 
übernimmt die Kosten, falls sich 
kein „Beisetzungspflichtiger“  fin-
det. Auch die Friedhofskultur än-
dert sich, da immer mehr Gräber 
nicht gepflegt werden und auch 
keinerlei Pflege beauftragt wird. 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 12. 

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Achim R. Zweedijk
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Aktiv ins neue Jahr starten
Mit dem BZgA-Programm „Äl-
ter werden in Balance“ fällt es 
leicht, auch im Winter in Bewe-
gung zu bleiben
Köln. Wer sich vorgenommen 
hat, im neuen Jahr etwas für die 
eigene Fitness zu tun, sollte sich 
vom kalten Winterwetter da-
von nicht abhalten lassen. Auf 
www.aelter-werden-in-balance.
de, dem Präventionsprogramm 
der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) 
für Menschen ab 65 Jahren, fin-
den Senioren alltagstaugliche 
Tipps für mehr Bewegungsaktivi-
tät. Denn das beste Mittel gegen 
Wintermüdigkeit lautet: raus an 
die frische Luft! Bewegung und 
Tageslicht vertreiben trübe Win-
terstimmung. Outdoor-Aktivität 
schützt eher vor Erkältung, als 
dass sie krank macht - sofern man 
der Temperatur entsprechend an-
gezogen ist. Mit Handschuhen, 
einer wärmenden Kopfbede-
ckung und rutschfesten Schuhen 
ausgerüstet, steht Freizeitvergnü-
gen im Freien auch an kalten Ta-
gen nichts im Wege. Ob ein aus-
giebiger Waldspaziergang oder 
eine Schneeballschlacht mit den 
Enkelkindern - körperliche Ak-
tivität stärkt das Immunsystem 
und kurbelt den Stoffwechsel an.
Die Weltgesundheitsorganisati-

on (WHO) empfiehlt allgemein 
ein Mindestmaß an körperlicher 
Aktivität von 2,5 Stunden pro 
Woche. Doch 86,4 Prozent der 
70-79jährigen bleiben deutlich 
unter der empfohlenen Bewe-
gungsaktivität. Studien belegen, 
dass Bewegungs- und Sportakti-
vitäten eine Steigerung des Wohl-
befindens, die Verbesserung der 
geistigen Leistungsfähigkeit und 
die Verringerung der Sturzge-
fährdung bei älteren Menschen 
bewirken. Körperlich aktive Per-
sonen (20 Minuten pro Tag / ca. 
2,5 Stunden pro Woche) haben 
ein um ca. 25 Prozent reduziertes 
Risiko, den Verlust der Selbst-
ständigkeit im täglichen Leben 
zu erfahren.
Für alle, denen es draußen dann 
doch zu kalt ist, gibt es eine Viel-
zahl von Bewegungsangeboten 
im Warmen, wie Schwimmbad, 
Sportverein oder Bewegungs-
kurse der Volkshochschulen.
Und wer in den eigenen vier 
Wänden aktiv werden möchte, 
der findet auf www.aelter-wer-
den-in-balance.de Übungen für 
jedes Leistungsniveau zum Nach-
turnen.
Bewegung im Alter macht Spaß. 
Das zeigt der Fotowettbewerb 
„Gesucht: Bewegte Momente“ 
des BZgA-Präventionsprogramms 
‚Älter werden in Balance‘, das 
durch den Verband der Privaten 
Krankenversicherung e.V. (PKV) 
gefördert wird. Noch bis zum 15. 
April 2015 können Menschen ab 
60 Jahren teilnehmen und Fo-
tos von sich bei ihren Aktivitäten 
einsenden.
Viele schöne Fotos sind bereits 
eingegangen - jetzt gilt es die 
„Bewegten Momente“ der kalten 

Jahreszeit zu zeigen. Die Teilnah-
me erfolgt durch Hochladen des 
Fotos auf der Webseite www.ae-
lter-werden-in-balance.de.
Quelle: BZgA
Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

In NRW entstehen 5.000 
neue Arbeitsplätze in den 
Pflegeeinrichtungen
Alltagsbegleiter in Pflegeein-
richtungen haben gute Perspek-
tiven am Arbeitsmarkt
Die Reform der Pflegeversiche-
rung bringt in Nordrhein-West-
falen berufliche Chancen für all 
diejenigen, die an der Betreuung 
von pflegebedürftigen Menschen 
interessiert sind. Zusätzliche All-
tagsbegleiter in Pflegeheimen 
und Einrichtungen der Tagespfle-
ge werden künftig zu einer um-
fangreicheren Betreuung pflege-
bedürftiger Menschen beitragen.
Dadurch sind zum Jahresanfang 
2015 allein in NRW rund 5.000 
Stellen für Betreuungskräfte neu 
zu besetzen. Deren Tätigkeit 
dient der Beschäftigung, Anlei-
tung und Betreuung der Heim-
bewohner und der Gäste der Ta-
gespflege. 
Wer Interesse an einer Tätig-
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keit als Alltagsbegleiter hat, kann 
auch ohne spezielle Vorkenntnis-
se kurzfristig an entsprechenden 
Qualifizierungsmaßnahmen und 
Fortbildungen teilnehmen, in-
formiert der Bundesverband pri-
vater Anbieter sozialer Dienste  
e.V. (bpa), der die privaten Pfle-
geeinrichtungen und -dienste in 
NRW vertritt. Der Verband be-
grüßt ausdrücklich das zusätz-
liche Personal in der Pflege. 
„Durch die Änderungen im Ge-
setz ist es nun möglich, dass Pfle-
gebedürftige eine bessere und 

umfassendere Betreuung im All-
tag erhalten“, erklärt Christof 
Beckmann, Landesvorsitzender 
des bpa in Nordrhein-Westfalen. 
Damit ergeben sich Chancen für 
interessierte Menschen, die zum 
Beispiel nach einer Familienpha-
se eine neue Tätigkeit aufnehmen 
möchten. 
Der bpa bietet ab Januar 2015 ein 
zusätzliches Seminar zur Fortbil-
dung „Betreuungskraft“ an – wei-
tere Kurse sind für das Frühjahr 
geplant. „Die Arbeit ist ideal für 
jeden, der sich gern sozial enga-
gieren möchte. Grundvorausset-
zungen sind die Freude und die 
Empathie im Umgang mit Men-
schen“, erläutert Beckmann. 
Bei der Betreuung übernehmen 
die Begleiter beispielsweise ge-

meinsames Handwerken, Ko-
chen, Vorlesen, oder sie unter-
nehmen mit den Bewohnern 
Ausflüge. 
Die erforderlichen Kenntnisse 
können in einem Orientierungs-
praktikum und in Seminaren er-
worben werden.
Quelle: bpa
Foto 1: Rainer Sturm / pixelio.de
Foto 2: Rike / pixelio.de

Grippe: Vor allem ältere 
Menschen sind gefährdet
Neue Untersuchungsergebnisse 
in Alten- und Pflegeheimen
Köln. 58 Prozent aller Todes-
fälle, die ihre Ursache in einer 
Grippeerkrankung haben, betref-
fen Menschen über 69 Jahre. Aus 
diesem Grund haben die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) und das Robert 
Koch-Institut (RKI) im Rahmen 
der Aufklärungskampagne „Wir 
kommen der Grippe zuvor“ die 
Umsetzung der Impfempfeh-
lungen für Grippe in Alten- und 
Pflegeheimen untersucht. Die 
Ergebnisse zeigen, dass ein Groß-
teil der Bewohner (89 Prozent) 
und auch der Pflegekräfte (81 
Prozent) in ihren Einrichtungen 
über die Grippeimpfung infor-
miert wurden. Impfaktionen für 
die Bewohner (65 Prozent) und 
für das Personal (49 Prozent) 
wurden jedoch erheblich seltener 
durchgeführt.
„Da es gerade in Alten- und Pfle-
geheimen immer wieder zu Grip-
peerkrankungen und -ausbrü-
chen mit schweren Krankheits-
verläufen, bis hin zu Todesfällen 
kommt, sollten sich chronisch 

Kranke und Menschen ab 60 
Jahren sowie medizinisches Per-
sonal gegen Grippe impfen las-
sen“, betont Prof. Dr. Elisabeth 
Pott, Direktorin der BZgA.
Die jährliche Impfung ist wich-
tig, da sich die Grippeviren stän-
dig ändern und der Impfschutz 
nach einer Saison nachlassen 
kann. Daher setzt sich der Gripp-
eimpfstoff stets nach den Emp-
fehlungen der Weltgesundheits-
organisation (WHO) aus Be-
standteilen der aktuell zirkulie-
renden Virustypen zusammen. 
Bei Menschen ab 60 Jahren 
und generell Menschen mit er-
höhter gesundheitlicher Gefähr-
dung sollte zusätzlich zur Gripp-
eimpfung auch an die Pneumo-
kokkenimpfung gedacht wer-
den. Pneumokokken werden 
wie Grippeviren von Mensch zu 
Mensch übertragen. Sie sind für 
die Mehrzahl der bakteriellen 
Lungenentzündungen verant-
wortlich und gefährden vor allem 
ältere Menschen und Menschen 
mit bestimmten chronischen 
Grunderkrankungen, wie Dia-
betes, Herz- oder Lungenerkran-
kungen.
Quelle: BZgA
Foto: Martin Büdenbender / pixelio.de
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Das ändert sich mit 
dem Jahreswechsel
Berlin. Erstmals gilt ab dem 1. 
Januar ein gesetzlicher Mindest-
lohn von 8,50 Euro. Der Ren-
tenbeitragssatz sinkt um 0,2 Pro-
zent. Wer in eine andere Stadt 
oder in ein anderes Bundesland 
zieht, kann künftig sein altes Kfz-
Kennzeichen behalten. Der Bund 
übernimmt das BAföG vollstän-
dig. Diese und viele andere Neu-
regelungen treten zum Jahresan-
fang 2015 in Kraft.

Gesetzlicher Mindestlohn
Erstmals gilt ab 1. Januar 2015 
ein gesetzlicher Mindestlohn von 
8,50 Euro brutto pro Zeitstunde. 
Auf diesen Mindestlohn haben 
alle Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer Anspruch. Der Min-
destlohn gilt flächendeckend. Vo-
raussichtlich werden 3,7 Millio-
nen Menschen davon profitieren. 
Übergangsregelungen: In man-
chen Branchen liegen die Stun-
denlöhne bislang deutlich unter 
8,50 Euro. Um eine stufenweise 
Anpassung an den Mindestlohn 
zu ermöglichen, gibt es eine drei-
jährige Übergangszeit bis zum 31. 
Dezember 2017. Voraussetzung 
ist, dass der branchenspezifische 
Mindestlohn zum 1. Januar 2017 
bei mindestens 8,50 Euro liegt. 
Ab dem 1. Januar 2018 gilt der 
allgemeine gesetzliche Mindest-

lohn, den die Mindestlohnkom-
mission festsetzt, ohne jede Ein-
schränkung.
Die Übergangsregelung kann nur 
in Anspruch nehmen, wer einen 
allgemeinverbindlichen Bran-
chenmindestlohn vereinbart hat. 
Das sind derzeit: die Fleischbran-
che, die Friseure, die Leiharbeiter 
und Wäschereidienstleister für 
Großkunden. Für die Land- und 
Forstwirtschaft, die Textilbran-
che sowie den Gartenbau tritt ein 
Branchenmindestlohn zum 1. Ja-
nuar 2015 in Kraft. 
Besondere gesetzliche Rege-
lungen für Erntehelfer und Zei-
tungsausträger: Hier gibt es befri-
stete Übergangsregelungen, um 
die Einführung des Mindestlohns 
zu erleichtern. Derzeit liegen die 
Löhne in diesen Branchen unter 
8,50 Euro.
Praktikanten: Orientierungs-
praktika vor oder während einer 
Ausbildung oder eines Studiums 
sind nur für höchstens drei Mo-
nate vom Mindestlohn ausge-
nommen. Lediglich bei Pflicht-
praktika in Ausbildung oder Stu-
dium muss kein Mindestlohn ge-
zahlt werden, auch wenn sie län-
ger als drei Monate dauern.

Pflegemindestlohn steigt
Ab 1. Januar 2015 steigt der Pfle-
gemindestlohn auf 9,40 Euro pro 
Stunde im Westen und 8,65 Euro 
im Osten. In zwei Schritten wird 
er dann bis Januar 2017 auf 10,20 
Euro pro Stunde im Westen und 
9,50 Euro im Osten angehoben. 
Ab 1. Oktober 2015 sollen zu-
sätzlich auch die Betreuungs-
kräfte von dementen Personen in 
Pflegebetrieben, Alltagsbegleite-
rinnen und Alltagsbegleiter sowie 

Assistenzkräfte vom Mindestlohn 
profitieren.

Beitrag zur Krankenversiche-
rung bei 14,6 Prozent
Ab 2015 wird der allgemeine 
Beitragssatz für die Gesetzlichen 
Krankenkassen bei 14,6 Prozent 
festgeschrieben. Die Hälfte, näm-
lich 7,3 Prozent, trägt der Arbeit-
nehmer, die andere Hälfte der Ar-
beitgeber. Benötigen die Kassen 
mehr Geld, können sie einkom-
mensabhängige Zusatzbeiträge 
erheben. 
Der durchschnittliche Zusatzbei-
tragssatz für das Jahr 2015 wur-
de auf 0,9 Prozent festgelegt. Wie 
hoch der individuelle Zusatzbei-
tragssatz tatsächlich ausfällt, be-
stimmt jede Krankenkasse selbst. 

Mehr Zeit und Geld für die 
Pflege
2015 tritt die erste Stufe der Pfle-
gereform in Kraft: Die Leistun-
gen für Pflegebedürftige steigen 
in der Regel um vier Prozent und 
lassen sich besser miteinander 
kombinieren. Das entlastet auch 
pflegende Angehörige. 
Um die Leistungen zu verbes-
sern, steigen die Beiträge ab 1. Ja-
nuar um 0,3 Prozentpunkte. Be-
schäftigte müssen 2,35 Prozent 
ihres Bruttolohnes in die sozi-
ale Pflegeversicherung einzahlen, 
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den gleichen Anteil zahlt der Ar-
beitgeber. Damit der Beitragssatz 
in der Pflegeversicherung auch 
künftig möglichst stabil bleibt, 
wird ein Pflegevorsorgefonds ein-
gerichtet. Von 2015 bis 2033 flie-
ßen 0,1 Prozent der Beiträge in 
den Fonds.

Mehr Flexibilität für pflegende 
Angehörige
Menschen, die Beruf und Pfle-
ge von Angehörigen in Einklang 
bringen müssen, erhalten mehr 
zeitliche Flexibilität. Der Bundes-
rat hat den neuen Regelungen im 
Gesetz zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf zu-
gestimmt. Sie treten einen Tag 
nach der Verkündung im Bun-
desgesetzblatt in Kraft.

Elektronische Gesundheitskarte 
Pflicht
Ab 1. Januar 2015 ist die neue 
elektronische Gesundheitskarte 
mit Foto Pflicht. Zunächst sind 
nur Name, Geburtsdatum, An-
schrift sowie Angaben zur Kran-
kenversicherung gespeichert. 
Später sollen weitere Informati-
onen, wie Vorerkrankungen, Be-

reitschaft zur Organspende, Me-
dikamente und elektronische Pa-
tientenakte, hinzukommen.
Jeder Versicherte kann selbst ent-
scheiden, ob und in welchem 
Umfang er davon Gebrauch ma-
chen möchte. Die Anwendungen 
der Karte müssen sich in Pra-
xistests bewähren. Die Daten 
müssen sicher sein.

Erste-Hilfe-Kasten mit neuer 
Norm
Wer künftig seinen Verbandska-
sten ersetzen will, sollte darauf 
achten, dass er der veränderten 
DIN-Norm 13164 entspricht. 
Ab dem Jahreswechsel sind nur 
noch solche im Handel erhält-
lich. Sie enthalten einige andere 
Verbandsartikel. Bisherige Ver-
bandskästen kann man noch bis 
zum Ablaufdatum nutzen. 

Weitere Berufskrankheiten an-
erkannt
Ab dem 1. Januar 2015 sind vier 
weitere Berufskrankheiten aner-
kannt: „Weißer Hautkrebs“ oder 
seine Vorstufen, Kehlkopfkrebs, 
das Carpaltunnel-Syndrom 
(Druckschädigung eines Unter-

armnervs), das 
Hypothenar-
Hammer-Syn-

drom oder das Thenar-Hammer-
Syndrom (Gefäßschädigungen 
der Hand durch stoßartige Kraft-
einwirkung).
Wenn diese Erkrankungen dia-
gnostiziert werden, gibt es den 
Anspruch auf Heilbehandlung 
aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Bei Arbeitsunfähigkeit 
oder dauerhafter Erwerbsminde-
rung können auch Ansprüche auf 
Geldleistungen bestehen.

Mehr Gestaltungsfreiheit für 
Familien
Mütter und Väter sollen das El-
terngeld künftig passgenauer in 
Anspruch nehmen können. Der 
Bundesrat hat die Neuregelungen 
zum Elterngeld Plus und zur El-
ternzeit verabschiedet. Damit 
wird die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf weiter gestärkt. 
Das neue Gesetz tritt am 1. Janu-
ar 2015 in Kraft und gilt für Ge-
burten ab dem 1. Juli 2015.

Immer für Sie da!
pflege plus® GmbH

pflege plus®

02166 130980
0177 8180011
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Mehr Schutz für Kinder und Ju-
gendliche
Die Bundesregierung will Kinder 
und Jugendliche besser vor sexu-
ellem Missbrauch schützen. Da-
her hat sie das Sexualstrafrecht 
verschärft, um die Verbreitung 
kinderpornografischer Bilder zu 
verhindern. Auch die Herstellung 
solcher Aufnahmen wird un-
ter Strafe gestellt. Der Bundesrat 
hat das Gesetz am 19. Dezember 
2014 gebilligt. Es tritt einen Tag 
nach der Verkündung im Bun-
desgesetzblatt in Kraft.

Mehr Schutz für Opfer von Ge-
walt
Die Bundesregierung will einen 
besseren grenzüberschreitenden 
Schutz der Opfer von Gewalt 
schaffen. 
Künftig sollen Schutzmaßnah-
men, die in einem Mitgliedstaat 
der EU zum Schutz einer Per-
son vor Gewalt durch eine ande-
re Person erlassen worden sind,

 

auch in den anderen Mitglied-
staaten gelten. 
Das Gesetz tritt am 11. Januar 
2015 in Kraft.

Verbesserungen für Asylbewerber
Die Bundesregierung hat weitere 
Verbesserungen für Asylbewerber 
beschlossen: Die Residenzpflicht 
für Asylbewerber entfällt. Sie 
wird durch eine Wohnsitzauflage 
ersetzt, solange Asylbewerber So-
zialleistungen beziehen. Auch der 
Vorrang des Sachleistungsprin-
zips entfällt. 
Das Gesetz tritt am 1. Januar 
2015 mit seinen überwiegenden 
Regelungen in Kraft. Einzelne 
Vorschriften treten am 1. März 
2015 in Kraft.

Flüchtlinge erhalten mehr Un-
terstützung
Flüchtlinge und in Deutschland 
Geduldete können mit höheren 
Leistungen für den Lebensunter-
halt rechnen. Sie erhalten monat-
lich 127 Euro mehr und damit 
352 Euro. Die Kosten für Woh-
nung und Heizung werden zu-
sätzlich übernommen. 
Das neue Asylbewerberleistungs-
gesetz tritt zum 1. März 2015 in 
Kraft.

Seidenstraße 7
47877 Willich 
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Bessere Kennzeichnung von Le-
bensmitteln
In der ganzen EU müssen Le-
bensmittel seit dem 13. Dezem-
ber besser gekennzeichnet sein: 
So sind Pflichtangaben deutlich 
sichtbar und gut lesbar an der 
Ware anzubringen, zum Beispiel 
die Warenbezeichnung. Stoffe, 
die Allergien auslösen können, 
sind besonders hervorzuheben. 
Das gilt auch für lose Ware. 
Verbraucher werden besser vor 
Täuschungen geschützt: Denn 
Hersteller sind verpflichtet, 
künstlichen oder minderwertigen 
Ersatz in Lebensmitteln – wie Va-
nillin statt echter Vanille – anzu-
geben, und zwar in unmittelbarer 
Nähe des Produktnamens. „Kle-
befleisch“ ist mit dem Hinweis 
„aus Fleischstücken zusammen-
gefügt“ kenntlich zu machen.
Quelle: Bundesregierung.de
Foto 1: GG-Berlin / pixelio.de
Foto 2: johnnyb / pixelio.de
Foto 3: Alexandra H. / pixelio.de
Foto 4: Thorben Wengert / pixelio.de
Foto 5: Andreas Morlk / pixelio.de
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Restless Legs – klingt eigentlich 
wie ein Zungenbrecher, heißt 
übersetzt „ruhelose/unruhige 
Beine“ und ist für Betroffene 
oft qualvoll, für sie geht es nicht 
„atemlos“, sondern schlaflos 
durch die Nacht. 
Das Restless-Legs-Syndrom 
(RLS) ist eines der häufigsten 
Nervenleiden in Deutschland, 
rund zehn Prozent der Bevöl-
kerung leiden darunter; Frauen 
trifft es zweimal häufiger als 
Männer. Die genaue Ursache der 
Erkrankung ist noch nicht ge-
klärt, man vermutet eine Störung 
bei der Übertragung von Boten-
stoffen in Gehirn und Rücken-
mark. Es gibt mittlerweile außer-
dem Hinweise darauf, dass die 
Krankheit vererbt werden kann. 
In dem Fall beginnt die Krank-
heit meist schon früh, vor dem 
30. Lebensjahr. 
Wenn Kinder oder Jugendli-
che betroffen sind, werden die 
RLS- Symptome nicht selten als 

Hyperaktivitätssyndrom oder 
Wachstumsschmerzen verkannt. 
So wie es unterschiedliche Grün-
de gibt, gibt es auch die Krankheit 
in unterschiedlich starker Aus-
prägung. Die Beschwerden be-
ziehungsweise Symptome reichen 
von Kribbeln, Druckschmerz bis 
zu Ziehen oder Reißen und wer-
den meist als aus der Tiefe des 
Beins kommend empfunden. 
Die Missempfindungen können 
auch die Arme betreffen. Viele, 
besonders jüngere Patienten un-
ter 40 Jahren, sind sehr leicht und 
auch nur vorübergehend betrof-
fen. Andere, schwerer betroffene 
Patienten leiden zusätzlich unter 
in Ruhe sich ständig wiederho-
lenden Muskelverkrampfungen 
oder unwillkürlichen Muskel-
zuckungen der Beine, die über 
mehrere Sekunden anhalten; bei 
anderen steigern sich die Miss-
empfindungen bis zu Schmer-
zen. Betroffene verspüren einen 
starken Drang, sich zu bewegen

 

und die Muskeln anzuspannen. 
Aktivität, Bewegung, Laufen etc. 
helfen tatsächlich kurzfristig ge-
gen die Beschwerden. Im Ruhe-
zustand, vor allem nachts, ver-
schlimmern sich die Symptome. 
Unruhe und Schlaflosigkeit füh-
ren zu typischen Folgen wie Mü-
digkeit, Konzentrations- und Lei-
stungsschwäche. 
Bis heute ist nicht abschließend 
geklärt, was der Grund für Rest-
less Legs ist. Weil die Therapie mit 
dem Nervenbotenstoff Dopamin 
oder Substanzen, welche die glei-
che Wirkung wie Dopamin aus-
lösen (Dopaminagonisten) an-
schlägt, geht man davon aus, dass 
Dopamin eine wesentliche Rolle 
bei der Entstehung von Restless 
Legs spielt. 
Mehr als die Hälfte der Betrof-
fenen hat in der Familie bereits 
mindestens einen Fall von Rest-
less Legs, wie Studien belegen. 
Dies und einige Forschungser-
gebnisse lassen darauf schlie-
ßen, dass die Erkrankung vererbt 
werden kann. Es wurden bereits 
sechs Gene gefunden, die dabei 
eine Rolle spielen. Wie genau 
diese Gene das Krankheitsgesche-
hen beeinflussen, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht abschließend ge-
klärt.
Es wird zwischen primärem (idi-
ophatischem) und sekundär-
em (symptomatischem) Restless 
Legs-Syndrom unterschieden. 
Primäres RLS entsteht bzw. be-
steht, ohne dass eine konkrete 
Ursache dafür bekannt ist, es aber 
häufig familiär auftritt. Beim se-
kundären RLS spürt man die 
Symptome erst dann, wenn zu-
sätzlich andere Erkrankungen 

RLS – Schlaflos durch die Nacht
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wie beispielsweise Niereninsuf-
fizienz, Eisenmangel, rheumato-
ide Arthritis, Bandscheibenlei-
den, Schilddrüsenfunktionsstö-
rungen auftreten. Dieses sekun-
däre RLS ist dann die Folge ver-
schiedener Grunderkrankungen 
oder gesundheitlicher Umstände, 
deren Behandlung dann im Vor-
dergrund steht. Keine Krankheit, 
aber auch ursächlich, kann eine 
Schwangerschaft sein. Auch ver-
schiedene Medikamente, wie An-
tidepressiva, Neuroleptika und 
auch Koffein können ursächlich 
für die Entstehung des RLS sein.
RLS ist nicht lebensbedrohend, 
die eingeschränkte Lebensqua-
lität kann aber fatale Folgen ha-
ben. Schmerzen und permanente 
Schlafstörungen führen häufig zu 
eingeschränkter Arbeitsfähigkeit, 
Belastbarkeit und können letzt-
endlich in eine Depression mün-
den. Ein Teufelskreis mit entspre-
chender Einschränkung der Le-
bensqualität kann entstehen.  
Das sekundäre RLS kann oftmals 
durch die Behandlung der Grund- 
erkrankungen oder Vermeidung 
anderer äußerer Ursachen erfolg-
reich therapiert werden. Das pri-
märe RLS jedoch ist häufig nur 
durch Medikamentengabe zu 
therapieren. Da sich die Krank-
heit mit steigendem Alter schlei-
chend verschlimmert, dazu eine 
Medikamentengewöhnung ent-
stehen kann, sollte man mög-
lichst spät mit der medikamen-
tösen Therapie beginnen.
Anfangs helfen oft schon soge-
nannte Hausmittel, wie Massa-
gen oder Bürsten der Beine, kalte 
Fußbäder, Kniebeugen und Fahr-
radfahren. Angeraten wird auch, 
RLS-verstärkende Faktoren wie 
Kaffee, Alkohol, Wärme, Stress 

oder schwere körperliche Arbeit 
zu vermeiden.
Bei der medikamentösen Thera-
pie des RLS werden häufig Sub-
stanzen eingesetzt, die in den Do-
pamin-Haushalt, also in den Aus-
tausch der Botenstoffe im Gehirn 
eingreifen. Am häufigsten wer-
den L-Dopa und die L-Dopa 
imitierenden Dopaminagonisten 
verschrieben. L-Dopa hat eine 
schnelle, aber kurze Wirkung. 
Dadurch werden nicht nur das 
Einschlafen, sondern auch Unter-
nehmungen, die langes Sitzen er-
fordern, wieder möglich. Bei Ge-
genanzeigen oder Unverträglich-
keiten bzw. schwerwiegenderen 
Symptomen kann eine Therapie 
mit opiathaltigen Medikamen-
ten und / oder Benzodiazepinen 
erfolgen. Sollte es hier zu Unver-
träglichkeiten kommen, gibt es 
Ausweichmedikamente. In jedem 
Fall muss die Medikation den in-
dividuellen Ansprüchen und Be-
sonderheiten des Patienten ange-
passt werden. 
Alternative Therapiemethoden, 
wie beispielsweise Implant-Aku-
punktur gibt es zwar, jedoch feh-
len eindeutige Untersuchungen 
und Studien, die die Wirksam-
keit belegen. Hier widersprechen 
sich zur Zeit noch die persön-
lichen Erfahrungsberichte bei-
der Seiten – die der Patienten so-
wie die der Ärzte. Zudem werden 
die Kosten nicht von den Kassen 
übernommen.
Ausführlichere sowie aktuelle  In-
formationen  zum Thema RLS 
finden sich unter anderem bei der 
Deutschen Restless Legs Vereini-
gung unter www.restless-legs.org 
im Internet.
Text: textdoc / bs
Foto: Lupo / pixelio.de
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muss das Ordnungsamt die Kosten 
der Bestattung übernehmen, die 
bei bis zu 3.000 Euro pro Bestat-
tung liegen. Die Stadt übernimmt 
dann die Kosten einschließlich 
Pflege für ein Urnenreihengrab 
auf den beiden Hauptfriedhöfen 
in Mönchengladbach und Rheydt. 
Dem gegenüber steht eine neue 
Form der Bestattung, die zuneh-
mend nachgefragt wird: So gibt es 
derzeit schon zwei Grabeskirchen 
der katholischen Kirche in Mön-
chengladbach. Die große Nach-
frage lässt weitere Kirchenumnut-
zungen erwarten.
Da die Art der Bestattung für viele 
eine reine Kostenfrage ist, hat die 
Stadt auch kostengünstigere Alter-
nativen im Blick. Ob Kolumbarien 
in Stelenform auf Grabfeldern, Ge-
meinschaftsgrabanlagen, die von 
Friedhofsgärtnern gepflegt werden 
könnten oder Baumbestattungen 
(Urnenbestattungen um Bäume) 
als Alternative zum Friedwald: Für 
die Abteilung Grünflächen und 
Friedhöfe sind daher unterschied-
lichste neue Modelle zukünftig 
auch in Mönchengladbach denk-
bar. Nicht zuletzt mit Blick auf die 
nach wie vor insgesamt rückläufige 
Entwicklung von Bestattungen in 
Mönchengladbach sieht die Ver-
waltung die Notwendigkeit, sich 
alternativen Bestattungsformen 
zu öffnen. Dies belegen die Zah-
len: Etwa ein Fünftel aller Verstor-
benen, das sind rund 600, wurden 
zu meist kostengünstigeren Kondi-
tionen in den benachbarten Nie-
derlanden durch Verbrennung in 
Krematorien oder in einer Nach-
bargemeinde bestattet. Die Wan-
derungsverluste sind deutlich vor-
handen. Eine Tendenz, die sich in 
den vergangenen Jahren immer 
stärker herauskristallisiert.
Quelle: pmg/sp

Bestattungskultur 
im Wandel
Mehr als die Hälfte aller Beiset-
zungen sind Urnenbestattungen: 
vernachlässigte Gräber sind der 
Verwaltung ein Dorn im Auge
Mönchengladbach. In Mönchen-
gladbach gibt es insgesamt 13 städ-
tische und elf konfessionelle – sie-
ben katholische und vier evange-
lische – sowie vier Ehrenfriedhöfe 
und sieben jüdische (zwei offene 
und fünf geschlossene) Friedhöfe 
mit einer Gesamtfläche von rund 
170 Hektar. Der Monat Novem-
ber rückt Jahr für Jahr mit den Ge-
denktagen die Friedhöfe ein Stück 
weiter in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit. An Allerheiligen und 
Allerseelen der Verstorbenen zu ge-
denken und die Gräber zu schmü-
cken, hat in den katholischen Re-
gionen eine lange Tradition. Auf 
den Friedhöfen im Stadtgebiet 
werden zudem zu Allerheiligen, 
am Volkstrauertag und Totensonn-
tag auf den städtischen Ehrengrä-
bern und Ehrenplätzen sowie auf 
den Kriegsgräberanlagen Kränze 
niedergelegt.
Doch nicht immer werden pri-
vate Gräber so gepflegt, wie es sich 
die städtische Abteilung Grün-
flächen und Friedhöfe wünscht. 
Die Abteilung hat es mit einer zu-
nehmenden Anzahl ungepflegter 
Grabstätten zu tun, von den An-
gehörigen oftmals vernachlässi-
gt. Oft ist der Aufwand, die Ange-
hörigen, die nicht selten weit au-
ßerhalb Mönchengladbachs woh-
nen, ausfindig zu machen, enorm 
groß. Hat die Stadt einmal Namen 
und Adressen, so können sie al-
lerdings lediglich zur Pflege ihrer 
Gräber ermahnt werden. Die von 
der Stadt in solchen Fällen angebo-

tene Lösung, die Grabstätte wieder 
an die Stadt zurückzugeben und 
dieser auch die Pflege zu übertra-
gen, wird von vielen aus Kosten-
gründen abgelehnt. Bis zu 123 
Euro kostet der jährliche Pflege-
aufwand, der für die restliche Ru-
hezeit auf einmal gezahlt werden 
müsste. Das ist vielen allerdings zu 
teuer. Dafür lassen sie lieber ihre 
Grabstätte unverändert – notfalls 
auch ohne Pflege.
Für die Abteilung Grünflächen 
und Friedhöfe ist das mangelnde 
Verantwortungsbewusstsein ein 
deutliches Zeichen für eine sich 
verändernde Friedhofskultur, die 
ein Stückweit verloren geht. Das 
spiegelt sich auch in der Bestat-
tungskultur, die sich in den letzten 
Jahren vor dem Hintergrund der 
gesellschaftlichen Veränderungen 
gewandelt hat. Nach wie vor geht 
der Trend deutlich zum Urnen-
grab. Gründe dafür sind Kosten- 
und Pflegeaufwand. Mit rund 58 
Prozent nahm die Urnenbeiset-
zung im vergangenen Jahr mehr 
als die Hälfte aller Beisetzungen 
ein. Nach der Statistik für 2012 
stehen den 607 Erdbestattungen 
insgesamt 848 Urnenbestattungen 
gegenüber. Ein Trend, der sich ver-
festigen dürfte.
Für die gegenwärtige Entwick-
lung in der Bestattungskultur be-
zeichnend ist auch die Zahl der Be-
stattungen, deren Kosten von der 
Stadt übernommen werden, weil 
die Angehörigen dazu wirtschaft-
lich nicht mehr in der Lage sind. 
Hier greift das Sozialamt ein. Im 
Jahr 2012 wurden beim Sozialamt 
in 161 Fällen Anträge auf Kosten-
übernahme gestellt, die in rund 
130 Fällen ganz oder teilweise 
übernommen wurden. In weiteren 
rund 180 Fällen, in denen kein Be-
stattungspflichtiger vorhanden ist, 
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Pflegeversicherung:
Die Pflegeversicherung wur-
de zur finanziellen Vorsorge für 
das Risiko der Pflegebedürftig-
keit eingeführt. Hierzulande sind 
alle krankenversicherungspflich-
tigen Personen pflegeversichert. 
Träger der Pflegeversicherung 
sind die Pflegekassen, die orga-
nisatorisch zu den gesetzlichen 
Krankenkassen gehören.

Pflegebedürftigkeit:
Pflegebedürftig ist, wer einer kör-
perlichen, geistigen oder see-
lischen Krankheit oder Behin-
derung wegen, in Bezug auf die 
gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen 
des täglichen Lebens, für min-
destens sechs Monate in erheb-
lichem oder höherem Maße der 
Hilfe bedarf.
Der jeweilige Grad der Pflege-
bedürftigkeit wird in Pflegestu-
fen von 0 bis 3 (H) festgelegt. 
Basis stellt hier der tägliche Zeit-
aufwand für Grundpflege und 
hauswirtschaftliche Ver-
sorgung dar.
Grundpflege umfasst pflege-
rische Hilfen aus den Bereichen 
„Körperpflege, Ernährung und 

Mobilität“, hauswirtschaftliche 
Versorgung betrifft das Wohnum-
feld.
Behandlungspflege umfasst 
alle vom Arzt zu verordnenden 
Pflegeleistungen. Diese werden 
von den Krankenkassen getra-
gen.

Beantragung Pflegestufe:
Telefonisch oder online bei der 
zuständigen Pflegekasse (Kran-
kenkasse) ein Antragsformular 
anfordern. Dieser Pflegeantrag 
enthält Fragen zur Person so-
wie Fragen nach dem Hilfebe-
darf (Körperpflege, Ernährung, 
Bewegung). Diesen ausfüllen, 
unterschreiben, zurücksenden. 
Ggf. Arzt, Pflegedienst, Betreuer 
o.ä. beratend hinzuziehen.
Die Pflegekasse beauftragt den 
Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) mit der 
Prüfung der Pflegebedürftigkeit. 
Ein Begutachtungstermin wird 
vereinbart. 
Der Gutachter des MDK erfasst 
die Aufwendungen für das Ver-
richten der Pflege im Fall des 
Pflegebedürftigen und legt in 
einem Gutachten fest, welche 
Aufwendungen erforderlich bzw. 

anrechenbar sind. Die Pflege-
kasse stuft den Pflegebedürf-
tigen gemäß Gutachten in eine 
Pflegestufe ein. Der Bescheid 
geht dem Antragsteller zu.
Der zeitliche Pflegeaufwand 
muss mindestens 90 Minuten 
betragen, darin müssen minde-
stens 45 Minuten sog. Grundpfle-
ge enthalten sein. Vor dem Be-
gutachtungstermin empfiehlt es 
sich, zu notieren, was zur Spra-
che kommen soll. Es ist sinnvoll, 
über einen Zeitraum von minde-
stens 14 Tagen alle Pflegetätig-
keiten und die dafür benötigten 
Zeiten in einem Pflegetagebuch 
festzuhalten. Einige Kassen stel-
len diese zu Verfügung.
Man trifft die Wahl zwischen pri-
vater Pflege durch Angehörige 
oder einem Pflegedienst. Dieser 
erbringt sog. Sachleistungen, 
für die die Pflegekasse einen, im 
Vergleich zum Pflegegeld, hö-
heren Betrag monatlich zahlt. 
Auch eine Kombination von Pfle-
gegeld und Sachleistungen ist 
möglich. Sachleistungen können 
einzeln oder mittels einer Zeit-
pauschale beauftragt werden. Es 
wird die für den Patienten gün-
stigste Variante gewählt. 

Ambulante Pflege im Überblick
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Die PEA-Leistung (persönlich 
eingeschränkte Alltagskompe-
tenz bei Menschen, die z.B. an 
Demenz oder Alzheimer erkrankt 
sind) kann nur dann gezahlt wer-
den, wenn diese eingeschränkte 
Alltagskompetenz vom Medizi-
nischen Dienst der Krankenversi-
cherung (MDK) festgestellt wird. 
Personen ohne PEA erhalten 
weiterhin das Pflegegeld in ge-
wohnter Höhe.

Pflegestufe 0
Menschen mit PEA (ab 2015)
Pflegegeld: 123 Euro
Sachleistungen: bis 231 Euro 
Wie bisher können zwischen 
100 Euro (Grundbetrag) und 200 
Euro (erhöhter Betrag) monatlich 
zweckgebunden für qualitätsge-
sicherte Betreuungsleistungen 
verwendet werden.
Außerdem können bis zu 1.550 
Euro im Jahr für eine Ersatz-
pflege in Anspruch genommen 
werden, wenn die Hauptpflege-
person ausfällt. 

Pflegestufe 1  
Erhebliche Pflegebedürftigkeit: 
90 Minuten Pflegezeit, davon 
mehr als 45 Minuten Grundpfle-
ge. (Ab 2015)
Pflegegeld: 244 Euro 
mit PEA: 316 Euro
Sachleistung: 468 Euro 
mit PEA: 665 Euro

Pflegestufe 2  
Schwere Pflegebedürftigkeit:  
3 Stunden Pflegezeit, davon min-
destens 2 Stunden Grundpflege, 
dreimal täglich zu verschiedenen 
Tageszeiten. (Ab 2015)
Pflegegeld: 458 Euro
mit PEA: 545 Euro
Sachleistung: 1.144 Euro 
mit PEA: 1.298 Euro

Pflegestufe 3  
Schwerste Pflegebedürftigkeit: 5 
Stunden Pflegezeit, davon min-
destens 4 Stunden Grundpflege 
rund um die Uhr. (Ab 2015)
Pflegegeld: 728 Euro 
Sachleistung: 1.612 Euro

Härtefall H
Eine der beiden Vorausset-
zungen muss erfüllt sein:
- Die Hilfe bei der Grundpflege 
umfasst mindestens 6 Stunden 
täglich, davon mindestens drei-
mal in der Nacht (zwischen 22 
und 6 Uhr)
- Die Grundpflege kann nachts 
nur von mehreren Pflegekräften 
zusammen erbracht werden.
Sachleistung: 1.995 Euro

Beratungsbesuche: 
Bei Bezug von Pflegegeld ist 
der regelmäßige Beratungsbe-
such eines zugelassenen Pfle-
gedienstes verpflichtend. Die-
ser stellt eine regelmäßige Hilfe-
stellung und pflegefachliche Un-
terstützung der Pflegepersonen 
dar und dient der Sicherung der 
Qualität häuslicher Pflege.
Pflegestufe 1 und 2: zweimal 
im Jahr (halbjährlich)
Pflegestufe 3: viermal im Jahr 
(vierteljährlich)
Pflegestufe 0: hier besteht die 
Berechtigung, halbjährlich Be-
ratungsbesuche in Anspruch zu 
nehmen.

Verhinderungspflege:
Wird jemand seit mehr als einem 
halben Jahr zu Hause gepflegt, 
besteht der Anspruch auf Verhin-
derungspflege, die zu Hause er-
folgt. Gründe für diesen Einsatz 
sind etwa Krankheit oder Urlaub 
der Pflegeperson. Wird die Ver-
hinderungspflege von bis zum 

zweiten Grad Verwandten über-
nommen, entspricht der Betrag 
dem Pflegegeld. Wird die Pfle-
ge von entfernten Angehörigen, 
Nachbarn oder einem professi-
onellen Pflegedienst (Sachlei-
stungen) übernommen, gilt für 
alle vier Pflegestufen (auch  0), 
dass bis zu 1.612 Euro in An-
spruch genommen werden kön-
nen. 
Grundsätzlich besteht sowohl auf 
Verhinderungspflege als auch 
auf Kurzzeitpflege ein Anspruch 
und beide können einmal im Jahr 
unabhängig voneinander bean-
tragt werden. Der Zeitumfang 
wurde auf sechs Wochen (42 
Tage) erweitert. Es reicht aus, 
bei der zuständigen Pflegekas-
se einen Antrag auf Übernahme 
von Verhinderungspflege, auch 
„Ersatzpflege“ genannt, einzurei-
chen. Außerdem ist es möglich, 
den Bewilligungszeitraum aufzu-
teilen und Ersatzpflege beispiels-
weise an mehreren Wochenen-
den zu nutzen. Eine frühzeitige 
Beantragung empfiehlt sich, da-
mit die entsprechende Ersatz-
pflege pünktlich sichergestellt ist. 

Neu: 
Verhinderungspflege kann mit 
bis zu 50 % (806 Euro) des Lei-
stungsbetrages aus noch nicht 
genutzter Kurzzeitpflege erhöht 
werden auf maximal 150% (2418 
Euro).

Kurzzeitpflege:
Kurzzeitpflege ist ausschließ-
lich in stationären Pflegeeinrich-
tungen möglich, es gelten jedoch 
ähnliche Richtlinien bezüglich 
der Vorgehensweise und der Vo-
raussetzungen. 
Die Höhe der Leistungen ist 
gleich. Der Bewilligungszeitraum 
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nicht mehr. Hier besteht ein An-
spruch, ab 2015 auch für Pfle-
gestufe 0, von bis zu vier Wo-
chen kalenderjährlich sowie er-
höhte Leistungen von bis zu 
1.612 Euro. Künftig sind Betrag 
und Zeitraum verdoppelbar, in-
dem nicht beanspruchte Verhin-
derungspflege genutzt wird.

Teilstationäre Pflege:
Ist eine häusliche Betreuung 
tagsüber oder nachts nicht im er-
forderlichen Maße möglich, trägt 
die Pflegekasse die Kosten für 
eine teilstationäre Einrichtung. 
Dies bietet Pflegebedürftigen die 
Möglichkeit, trotz eines erhöhten 
Pflegebedarfs weiterhin zu Hau-
se zu wohnen und sich im Rah-
men der Nacht- oder Tagespfle-
ge von professionellem Personal 
betreuen zu lassen. Auch für be-
rufstätige Angehörige stellt dies 
eine Entlastung dar.
Sachleistung teilstationär: 
Pflegestufe 0: 231 Euro (neu)
Pflegestufe 1: 468 Euro
Pflegestufe 2: 1.144 Euro 
Pflegestufe 3: 1.612 Euro
Ergänzende Leistung bei erheb-
lichem allgemeinen Betreuungs-
aufwand: maximal 2.400 Euro 
jährlich. Die Kosten für Verpfle-
gung und Unterkunft müssen pri-
vat getragen werden.

Hilfsmittel:
Grundsätzlich unterschieden 
wird zwischen Hilfsmitteln und 
Pflegehilfsmitteln. Hilfsmittel wer-
den, soweit sie ärztlich verordnet 
wurden, bis zu einem bestimm-
ten Betrag von der Krankenkas-
se übernommen. Auskunft darü-
ber gibt das Hilfsmittelverzeich-
nis. Pflegehilfsmittel hingegen 
müssen nicht vom Arzt verordnet 
worden sein und werden von der 

Pflegekasse übernommen. Sie 
sind im Pflegehilfsmittelverzeich-
nis festgehalten.
Pflegehilfsmittel:
Kosten für Geräte und Sachmit-
tel, die zur häuslichen Pflege be-
nötigt werden, werden von der 
Pflegekasse übernommen, un-
abhängig von der Pflegestufe. 
Die Pflegekasse übernimmt die 
Kosten nur dann, wenn sie nicht 
von der Krankenkasse getragen 
werden.
Pflegehilfsmittel werden unter-
schieden in zum Verbrauch be-
stimmte und technische Pro-
dukte. Nicht jedes Hilfsmittel ist 
ein Pflegehilfsmittel. Als Richtli-
nie gilt, dass Pflegehilfsmittel zur 
Erleichterung der Pflege oder zur 
Linderung der Beschwerden des 
Pflegebedürftigen beitragen oder 
ihm eine selbstständigere Le-
bensführung ermöglichen müs-
sen. Gebrauchsgegenstände 
des täglichen Lebens sind keine 
Pflegehilfsmittel.

Technische Hilfsmittel kön-
nen zum Beispiel sein:
- Lagerungshilfen
- Pflegebetten
- Hausnotrufgeräte

Hilfsmittel, die zum Verbrauch 
bestimmt sind, sind z.B.
- Einmalhandschuhe
- Betteinlagen
- Desinfektionsmittel
Für technische Hilfen fällt eine 
Zuzahlung in Höhe von 10 %, 
höchstens aber 25 Euro an, die 
der Pflegebedürftige als Eigen-
anteil pro Hilfsmittel selbst zahlt.
Die Kosten für Verbrauchspro-
dukte werden  (ab 2015) mit bis 
zu 40 Euro pro Monat erstattet.
Für alle Pflegestufen (0 bis 3) 
gilt (ab 2015): 

Barrierefreier Wohnungsumbau 
wird von der Pflegekasse mit bis 
zu 4.000 Euro bezuschusst.

Hauskrankenpflegekurse:
Wer seinen Angehörigen zu Hau-
se pflegt, kann kostenlos an 
einem Pflegekurs der Pflege-
kasse teilnehmen. Diese Kurse 
werden von unterschiedlichen 
Einrichtungen, wie beispielswei-
se Wohlfahrtsverbänden, Pfle-
gediensten, Volkshochschulen 
oder Bildungsvereinen angebo-
ten. Die Kosten tragen die Pfle-
gekassen.
Man erhält praktische Anlei-
tungen und Informationen, um 
seine Fähigkeiten zu optimieren, 
aber auch Beratung und Unter-
stützung zu vielfältigen Themen. 
Außerdem bieten diese Kurse 
Möglichkeiten, sich mit anderen 
Betroffenen auszutauschen und 
Kontakte zu knüpfen.

Rentenversicherungs-
pflicht auch für pflegende 
Angehörige:
Wird die Pflege durch eine nicht 
erwerbsmäßig tätige Pflegeper-
son ausgeübt, kann diese auf-
grund der Pflegetätigkeit renten-
versicherungspflichtig werden. In 
diesen Fällen leistet die zustän-
dige Pflegekasse Rentenversi-
cherungsbeiträge, welche die 
späteren Rentenansprüche er-
höhen. Die Beitragszahlung rich-
tet sich nach der Pflegestufe und 
dem Pflegeumfang.
Eine Rentenversicherungspflicht 
kommt zustande, wenn die Pfle-
geperson mindestens 14 Stun-
den in der Woche pflegt und kei-
ner Erwerbstätigkeit oder selb-
ständiger Tätigkeit von mehr als 
30 Stunden nachgeht.
Stand: Januar 2015 / ohne Gewähr 
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Tel:     0 21 56 - 915 24 64

Mobil:  0 17 4 - 37 38 157

Probleme 
mit dem 
Computer?

Rufnummern der 
pflege plus® GmbH

Zentrale: 
0 21 66  13 09 80

Pflegebereitschaft
der pflege plus®
Notrufnummer

01 77  8 18 00 11

Apothekennotdienst
Mobiltelefon:

22 8 33
Festnetz:

0137 888 22 8 33

Polizei: 110

Feuerwehr: 112

Bitte machen Sie folgende An-
gaben 

Wer ruft an?
Nennen Sie Ihren Namen und die Te-
lefonnummer, unter der Sie erreichbar 
sind

Wo ist der Einsatzort?
Nennen Sie die Adresse und die Be-
sonderheiten bei der Zufahrt

Was ist passiert?
Beschreiben Sie mit kurzen Worten, 
was passiert ist

Wie viele Verletzte?
Nennen Sie die Anzahl der Verletzten 

Welcher Art sind die Verletzun-
gen?
Nennen Sie die Art der Verletzungen

Warten auf Rückfragen! - Nicht 
auflegen!
Erst wenn keine Fragen mehr offen 
sind, beendet die Feuerwehr das Ge-
spräch

Notruf unterwegs:

Handy 
in allen Mobilfunknetzen 112, ohne 
Vorwahl! 

auch ohne gültige Karte und ohne PIN-
Nummer 

Telefonzelle
112,  auch ohne Telefonkarte oder 
Geld

Giftnotruf Nordrhein-
Westfalen

02 28 / 1 92 40

Bitte machen Sie folgende An-
gaben 

Wer ruft an?
Nennen Sie Ihren Namen und die Te-
lefonnummer, unter der Sie erreichbar 
sind

Wem ist es passiert? 
Nennen Sie Alter und Gewicht des Be-
troffenen

Was wurde eingenommen? 
Geben Sie an, was eingenommen wur-

de: Medikament? Pflanze? Haushalts-
mittel? Drogen?

Wie viel wurde eingenommen? 
Geben Sie an, welche Menge einge-
nommen wurde

Wann ist es passiert? 
Sagen Sie, wann sich der Vorfall ereig-
net hat

Wie wurde es eingenommen? 
Sagen Sie, ob die Substanz getrunken/
gegessen oder eingeatmet wurde, be-
stand Hautkontakt?

Wie geht es dem Betroffenen 
jetzt? 
Beschreiben Sie den Zustand des Be-
troffenen: Ist er bewusstlos? Welche 
anderen Symptome?

Wo ist es passiert?
Sagen Sie, wo sich der Vorfall ereig-
net hat

Was wurde bereits unternom-
men? 
Geben Sie an, welche Maßnahmen Sie 
bereits vorgenommen haben

Warten auf Rückfragen! - Nicht 
auflegen!
Erst wenn keine Fragen mehr offen 
sind, beendet der Giftnotruf das Ge-
spräch.

Wichtig: 

Bewahren Sie die giftige Substanz, 
Pflanze oder Verpackung auf. 
Sollten Sie den Rat bekommen, eine 
Klinik aufzusuchen, bringen Sie alles in 
die Klinik mit. 

Telefonseelsorge 
08 00/ 11 10 11 1
08 00/ 11 10 22 2

Ärztlicher Notdienst
116117

Zahnärztlicher
Notdienst -MG-
0 21 61  1 00 98

Tierärztlicher
Notdienst -MG-
0 21 61   52 00 3


